
  Gemeinde Dabel                  
Beschluss - Nr.:BVD-034/2016

Betr.:   Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung über die Sicherstellung der Finanzierung 
des Regionalen Bildungsganges an der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium 
Sternberg
Beteiligte Gremien:
Datum Gremium TOP
18.08.2016 Gemeindevertretung Dabel

1. Zuständige/federführende Abt. Aktenzeichen Handzeichen/Datum

  Amt für Zentrale Dienste              02.08.2016

2. Mitwirkende Ämter: keine Einwände     siehe Anlage Handzeichen/Datum

3. Sichtvermerk des Leitenden Verwaltungsbeamten:

4. Sichtvermerk des Bürgermeisters:

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine Einnahmen x Ausgaben
Betrag Haushaltsstelle Haushaltsjahr

x Die Mittel stehen zur Verfügung

Die Mittel stehen nicht zur Verfügung

Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in € Deckungsvorschlag Sichtvermerk/Kämmerei



Begründung:

Der Landrat des Landkreises LUP hat die Städte und Gemeinden des Amtes Sternberger 
Seenlandschaft mit Schreiben vom 03.06.2016 aufgefordert, zur Sicherung der Finanzierung des 
Regionalen Bildungsganges an der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium „David Franck“ 
Sternberg eine vertragliche Vereinbarung zu schließen (siehe Anlage 1).
Die Notwendigkeit dieser Vereinbarung ergibt sich aus der Sicherstellung der grundlegenden 
Finanzierungsverantwortung für den Regionalen Bildungsgang. Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und Grundlagen wurden vom Landkreis überprüft. In einem Schreiben des Landrates vom 26.07.2016 
(siehe Anlage 2) auf eine Anfrage des Amtes Sternberger Seenlandschaft vom 04.07.2016 (Anlage 3) 
geantwortet und darin folgende Kernaussagen getroffen:

1. Es werden nur Vereinbarungen geschlossen, wenn dieses für alle Schulstandorte gelingt.
2. Die Vereinbarungen sollen mit allen beschickenden Wohnsitzgemeinden am Regionalen 

Bildungsgang geschlossen werden.
3. Bei Abschluss der Vereinbarungen mit allen betroffenen Städten/Gemeinden wird die 

Kreisumlage um 0,6 % abgesenkt.
4. Die zusätzlichen Ausgaben in den Haushalten, die aufgrund des Abschlusses der 

Vereinbarung als notwendige Ausgaben anfallen, sind als Pflichtausgabe anzusehen.
5. Eine gesetzliche, einheitliche Regelung im Schulgesetz würde die Vereinbarung verdrängen, 

ist aber zum derzeitigen Zeitpunkt angesichts der notwendigen politischen 
Willensbildungsprozesse und des Gesetzgebungsverfahrens nicht abzusehen.

6. Die Übertragung der Schulträgerschaft für alle Schulen auf den Landkreis stößt angesichts der 
klaren Aufgabenzuweisung im Schulgesetz und in der Kommunalverfassung auf rechtliche 
Grenzen und ist so nicht realisierbar.

7. Die bisher getätigten Leistungen und noch bestehenden Verpflichtungen durch den 
Schulverband werden mit ersparten Gebäudekosten für die Beschulung der Regionalschüler 
abgetan.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die vertragliche Vereinbarung über die Sicherstellung der 
Finanzierung des regionalen Bildungsganges an der Verbundenen regionalen Schule und Gymnasium 
Sternberg zwischen dem Landkreis Ludwigslust-Parchim und der Gemeinde Dabel zu schließen.

Der Bürgermeister wird beauftragt die weiteren notwendigen Vertragsverhandlungen zu führen.

Abstimmungsergebnis:

Mitglieder: davon anwesend:

dafür: dagegen: Enthaltung

Beschluss gefasst wie vorgeschlagen
Beschlussvorschlag zurückgestellt
Beschlussvorschlag geändert

Unterschriften: Datum: 













Bankverbindung: 

Sparkasse Parchim-Lübz, Konto-Nr. 1400001052, BLZ: 14051362 

           Amt Sternberger Seenlandschaft 

          Der Amtsvorsteher 
 

 
Amt Sternberger Seenlandschaft, Am Markt 1, 19406 Sternberg 

 

Landkreis Ludwigslust Parchim 

Landrat Rolf Christiansen 

Putlitzer Straße 25Am Wall 3-5 

19370 Parchim 

Amtsangehörige Gemeinden 

 Blankenberg Borkow 

 Brüel  Dabel 

 Hohen Pritz Kobrow 

 Kuhlen-Wendorf Mustin 

 Sternberg                Kloster Tempzin 

 Weitendorf Witzin 

  

 

Telefon: 03847 / 4445-12 

Fax: 03847/4445-13 

taubenheim@stadt-sternberg.de 

Ansprechpartner: Herr Taubenheim 
  

        04.07.2016 

 

Vertragliche Vereinbarung über die Sicherstellung der Finanzierung des regionalen 

Bildungsganges an der Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium Sternberg 

 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Christiansen, 

 

mit diesem Schreiben möchte ich erneut versichern, dass mir der Erhalt des Schulstandortes 

Sternberg mit der Kooperativen Gesamtschule als verbundene Regionalschule mit 

Gymnasium äußerst wichtig ist und ich in der derzeitigen Finanzierung der Schule eine 

gewisse Ungerechtigkeit darin sehe, dass Gemeinden/Städte für ihre Regionalschulen die 

Schullasten tragen und über die Kreisumlage zusätzlich für die Finanzierung der Schule in 

Sternberg herangezogen werden. Dies ist aber, wie Sie wissen, den geltenden Gesetzen in 

Mecklenburg-Vorpommern geschuldet. 

 

Bezug nehmend auf unser Gespräch am 30.06.2016 und der am 04.07.2016 stattgefundenen 

Beratung mit den Bürgermeistern des Amtes Sternberger Seenlandschaft möchte ich auf 

folgende inhaltliche Punkte hinweisen und um eine entsprechende Ergänzung in der 

Vereinbarung bitten. 

 

1. Die Vereinbarung wird nur dann wirksam, wenn diese auch an den Schulstandorten 

Dömitz und Wittenburg getroffen ist. 

2. Die Vereinbarung muss auf alle im Landkreis Ludwigslust-Parchim existierenden 

Gemeinden/Städte ausgeweitet und geschlossen werden, da die freie Schulwahl dazu 

führen kann, dass z. B. künftig Schüler aus dem Amtsbereich Crivitz zur Schule in 

Sternberg gehen, für die keine Schullasten gezahlt werden. 

3. Tritt die Vereinbarung für die Schulstandorte Dömitz, Wittenburg und Sternberg in 

Kraft, wird der Landkreis Ludwigslust-Parchim finanziell entlastet und die 

Kreisumlage ist entsprechend abzusenken. 

4. Mit Abschluss der Vereinbarung gehen Gemeinden/Städte eine freiwillig zu 

erbringende Leistung ein, die die Gemeinden/Städte, die unter Haushaltskonso-

lidierung stehen, an gesetzliche Grenzen führt. 
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Um eine mit dem Gesetz konforme dauerhafte Regelung zur Sicherstellung der Finanzierung 

der Kooperativen Gesamtschulen zu erwirken, ist die Anpassung des Schulgesetzes im § 103 

geboten.  

Eine andere, für alle Gemeinden/Städte gerechte Schullastenverteilung kann erreicht werden, 

indem alle Schulen in die Trägerschaft der Landkreise wechseln und die Finanzierung über 

die Kreisumlage realisiert wird.  

 

Zusätzlich gestatten Sie mir noch einmal auf die Situation im Schulverband Sternberg 

hinzuweisen. 

 

1. Zur Sicherung des gymnasialen Bildungsganges am Standort Sternberg haben der 

Landkreis Parchim und der Schulverband Sternberg am 11.07.2006 einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag zur Bildung einer kooperativen Gesamtschule und verbundene 

Regionale Schule und Gymnasium am Standort Sternberg geschlossen. Entsprechend 

§ 1 (3)  – Gegenstand des Vertrages – nahmen beide Vertragspartner die Aufgaben als 

Schulträger der Kooperativen Gesamtschule wahr. In § 4(1) – Kostenregelung – des 

Vertrages war festgeschrieben, dass zunächst der Landkreis Parchim für den 

gymnasialen Bildungsgang und der Schulverband Sternberg für den regionalen 

Bildungsgang die Kosten tragen. Ab dem Haushaltsjahr 2008 sollte der Haushalt der 

Kooperativen Gesamtschule komplett beim Landkreis Parchim geführt werden. Diese 

Regelung wurde nicht realisiert, da sie sich als haushaltstechnisch unpraktikabel 

erwies und ein unvertretbar hoher Verwaltungsaufwand entstanden wäre, der im 

Vorfeld nicht abzusehen war.  

Mit Beginn des Schuljahres 2006/07 erfolgte die organisatorische Zusammenlegung    

beider Schularten bei räumlich getrennter Arbeit an zwei Standorten in Sternberg.   

Entgegen erster Festlegungen, die räumliche Zusammenlegung, begründet durch die  

seinerzeit hohe Schülerzahl, erst mit Beginn des Schuljahres 2008/09 zu realisieren,  

wurde im Einvernehmen beider Schulträger dies auf den Schulbeginn des Schuljahres  

2009/10 verlegt. Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten wurde festgestellt werden, dass  

die am Standort Seestr. 1 a vorhandenen Räumlichkeiten, bedingt durch den Wegfall  

des 13. Schuljahres in der gymnasialen Ausbildung und der rückläufigen Schülerzahl,  

ausreichen, um alle Schüler der Kooperativen Gesamtschule an einem Standort zu  

beschulen. Die vorgesehene Nutzung von Räumlichkeiten am Standort des Regional- 

schulteils sowie der Sporthalle der Stadt Sternberg machte sich nicht mehr erforder- 

lich. 

 

2. Der Schulverband Sternberg hat in den Jahren 1994/95 für die Sanierung der Schule 

und der Schulsporthalle Kredite in Höhe von insgesamt 2.900.000 DM (1.482.746,45 

€) aufgenommen. Diese Kredite wurden 2005 und 2009 mit Beschluss des 

Schulverbandes umgeschuldet. Die Restschuld per 31.12.2009 beträgt 1.050.162,68 € 

für beide Kredite. Die Laufzeit der Kredite enden am 01.06.2020 bzw. 31.03.2019 mit 

einem Restkapital von insgesamt 519.218,92 €. 

Die jährlichen Kreditkosten betragen 81.475,62 € und sind jährlich Bestandteil der 

Schulverbandsumlage. Mit dem Schuljahr 2009/10 werden die Schüler der Haupt- und 

Realschule Sternberg in der kooperativen Gesamtschule und verbundene Regionale 

Schule und Gymnasium unterrichtet. Alle anfallenden Kosten des Schulbetriebes 

werden ab dem Haushaltsjahr 2010 durch den Landkreis Parchim getragen. Damit 

wird der bisherige Schulträger, der SV Sternberg, von den Schülern bezogenen Kosten 

für Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie die Schülerunfallversicherung 
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entlastet. Gleichzeitig galt es, Regelungen für die Rückzahlung der verbliebenen 

Kredite zu treffen. Eine Umlage dieser Kosten nur auf die Grundschüler wäre 

unverhältnismäßig gesehen. Deshalb wurde beschlossen, für die jährlich zu zahlenden 

Kreditkosten eine Sonderumlage einzuführen. Grundlage dafür war der Durchschnitt 

der tatsächlichen Gesamtschülerzahlen der Jahre 2004 bis 2009 und die Restlaufzeit 

der Kredite. 

 

Diese auch weiterhin finanzielle Belastung der Gemeinden des Schulverbandes  

Sternberg bitte ich erneut in die Vereinbarung bzw. in die finanziellen Regelungen  

einzubeziehen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

Armin Taubenheim 

LVB 
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